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Erster Teil 

Einführung in die Problematik 
Erster Abschnitt 

Das Phänomen 

Wie ein Blick in die tarif rechtliche Judikatur der letzten Jahrzehnte zeigt, 
kommt es immer wieder vor, daß ein zwischen den Sozialpartnern ausgehandelter 
Tarifvertrag ohne rechtfertigenden Grund für vergleichbare Arbeitnehmergruppen 
unterschiedliche Regelungen enthält. Betroffen sind meist Inhaltsnormen, in 
denen für die eine Gruppe tarifliche Leistungen angeordnet werden, für die 
andere dagegen gar nicht oder in geringerem Umfang. Aber es finden sich auch 
Ungleichbehandlungen im Bereich anderer Tarifnormkomplexe, wie Z.B. bei der 
Festlegung unterschiedlicher Kündigungsfristen. 

Bereits vom ersten Jahr seines Bestehens an hatte das Bundesarbeitsgericht so 
krasse Fälle von offenen Ungleichbehandlungen wie pauschale Abschlagsklau-
seln für weibliche Arbeitnehmer zu beurteilen). Auch in den folgenden Jahr-
zehnten spielte die Frauendiskriminierung eine entscheidende Rolle, in jüngster 
Zeit auch unter dem vom Europäischen Gerichtshof maßgeblich geprägten2 

Aspekt der sog. mittelbaren Diskriminierung3• 

Daneben aber gab es auch immer wieder Diskriminierungen bei anders 
gelagerten Gruppenbildungen. Nicht zuletzt zeichnet sich im Hinblick auf die 
zunehmend als problematisch empfundene Differenzierung zwischen Arbeitern 

1 Die erste Grundsatzentscheidung des BAG findet sich bereits im ersten Band der amtlichen 
Sammlung, BAGE I, 258 . 

2 Grundlegend zum Lohngleichheitsgrundsatz des Art. 119 EWGV, EuGH, Rs. 96/80 Jenkins/ 
Kingsgate, Sig. 81,911 Rn. 9ff., l7f.. 

3 Vgl. z. B. den Vorlagebeschluß des ArbG Oldenburg, Streit 84, 130, in dem die Frage nach 
einer mittelbaren Diskriminierung von Frauen durch die Ausgestaltung sog. Leichtlohngruppen 
aufgeworfen wird. 
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und Angestellten4 eine thematische Erweiterung der Gleichbehandlungsproble-
matik für die Zukunft ab. In Ansätzen gilt dies auch für die sicherlich mittelfristig 
noch zu findende Differenzierung nach Arbeitnehmern im alten Bundesgebiet 
und jenen, deren Arbeitsverhältnis in den neuen Bundesländern begründet 
worden ists. 

In allen Varianten des Grundtatbestandes Ungleichbehandlung stellt sich in 
einer der materiellen Gerechtigkeit verpflichteten Rechtsordnung die Frage, ob 
die den Sozialpartnern in Art. 9 III GG eingeräumte Regelungsautonomie auch 
die Freiheit zu willkürlichen Differenzierungen umfaßt oder ob der eröffnete 
Freiraum durch den Gleichheitssatz begrenzt wird. Versteht man das Verhältnis 
von Autonomiegewährleistung und Gleichheitssatz im letzteren Sinne, so ergibt 
sich das Folgeproblem, welche Sanktion im Falle einer "Grenzüberschreitung" 
durch die Tarifvertragsparteien eingreift. Weiter stellt sich die Frage, wie die 
Rolle und Kompetenz der Arbeitsgerichte bei der Feststellung der konkreten 
Rechtsfolge des Verstoßes ausgestaltet ist und welchen Inhalt die gerichtliche 
Entscheidung des anhängigen Rechtsstreites hat. Hierbei bedarf es insbesondere 
der Klärung, ob sich den Gerichten bei der Entscheidung im Rahmen der ihnen 
von Verfassungs wegen (Art. 92 GG) zugewiesenen Aufgabe der Rechtsanwen-
dung und Rechtskontrolle ein eigener ausfüllungsfähiger und ausfüllungsbe-
dürftiger Gestaltungsfreiraum eröffnet. Gesteht man für die Feststellung der 
konkreten Rechtsfolge des Verstoßes und die Streitentscheidung einen solchen 
Freiraum zu, so wird zwingend eine Abgrenzung gegenüber dem Bereich der 
Regelungs-autonomie der Tarifvertragsparteien erforderlich. 

Hinter all diesen sehr abstrakt anmutenden Problemen verbirgt sich im 
praktischen Einzelfall letztlich die schlichte Frage, ob die benachteiligten 
Arbeitnehmer die Besserbehandlung verlangen können und ob - aus einem 
anderen Blickwinkel betrachtet - die von den Sozialpartnern ausgehandelte 
finanzielle Gesamtbelastung der Arbeitgeberseite ausgeweitet wird. 

Die in diesem Rahmen zutage tretende und soeben grob umrissene Gemen-
gelage dreier Verfassungsprinzipien - Tarifautonomie, Gleichheitssatz, Rechts-
kontrolle durch die Gerichte - erschließt sich in ihrer vollen Komplexität erst, 
wenn man sich die bisherige Behandlung des Problems durch die Arbeitsgerichte, 
insbesondere das BAG, vor Augen führt. 

• Vgl. dazu die beiden Urteile des BVerfG zu 62211 BGB, BVerfGE 62, 256, und BVerfGE 82, 
126, in denen das Gericht die Sachgemäßheit differenzierender Regelungen nicht pauschal 
verneint, aber im Fall des 622 11 BGB einen die Differenzierung rechtfertigenden Grund nicht zu 
erkennen vermochte. Das BAG ist unterdessen hinsichtlich der entsprechenden Fri-
stendifferenzierung in Tarifverträgen in eine Fülle von Einzelprüfungen eingetreten, vgl. BAG, 
NZA 92, 739; 742; 787. AusfUhrlich zur Problematik Loddenkämper, Gleichbehandlung, S. 58ff. 

j Exemplarisch die Tarifverträge der Deutschen Bundespost "TV Ang" und "TV Ang-Ost". 
Dazu jetzt BAG, NZA 93, 324. 



Zweiter Abschnitt 

Behandlung des Phänomens 
durch die Arbeitsgerichte 

I. Bindung an den Gleichheitssatz 

Bei der rechtlichen Beurteilung der festgestellten Ungleichbehandlung zweier 
Arbeitnehmergruppen stellt sich für das mit dem Phänomen konfrontierte Ar· 
beitsgericht zunächst die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit die Sozialpart-
ner beim Aushandeln der Tarifverträge an die positivrechtlichen Ausprägungen 
des Gleichheitssatzes gebunden sind. 

1. Bindung an Art. 3 GG 

In seiner ersten Frauenlohnentscheidung6 hat das BAG die Bindung der 
Tarifvertragsparteien an den Gleichheitssatz in Gestalt des Art. 3 GG bejaht. Mit 
dieser grundsätzlichen KlarsteIlung des Verhältnisses zwischen Regelungs· 
autonomie einerseits und Gleichheitssatz andererseits entschied das BAG einen 
zur damaligen Zeit noch keineswegs beigelegten Streie und legte damit die 
Grundlage für eine gefestigte und bis heute fortgeführte Rechtsprechung8• Für die 
Herleitung dieses Ergebnisses stellt der Senat auf die charakteristischen Be-
sonderheiten des geltenden Tarifrechts ab. So nimmt das Gericht die Rechts-
nonnqualität der Tarifnonn (§ 1 TVG) und die damit verbundene Qualifizerung 
der Tätigkeit der Tarifvertragsparteien als Gesetzgebung im materiellen Sinne 
zum Anknüpfungspunkt: Der Begriff "Gesetzgebung" in Art. 1 III GG umfasse 

, BAGE 1,258 = AP Nr. 4 zu Art. 3 GG. 

7 Gegen eine Bindung an den Gleichheitssatz hatten sich namentlich ausgesprochen: LAG 
Berlin, BB 52, 319f. (tur die entsprechende Norm der Berliner Verfassung); Knolle, BB 49, 451; 
Schmidt-Rimpler/Gieseke/Friesenhahn/Knur, sog. Bonner Gutachten, AöR 76,165, 169ff., 180; 
A. Hueck, Gutachten, S. 27ff.; Schätzei, RdA 50, 248, 251; W. Je/linek, BB 50, 425, 426. 

I Zuletzt BAGE 50,137 = AP Nr. 136 zu Art. 3 GO; Urteil des BAO vom 30.7.92 - 6 AZR 11/ 
92, Pressemitteilung in DB 92, 1683. 


